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11. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverban-
des Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich für das 
Haushaltsjahr 2024 vom 22.12.2023 

 
 
Aufgrund des § 78 Abs. 8 Schulgesetz NRW vom 15.02.2005 (GV NRW S.102) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.02.2022 (GV NRW S. 250) in Verbindung mit den §§ 78 ff der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.09.2021 (GV.NRW. S. 
1072), den §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 
01.10.1979 (GV NW S. 621), neu gefasst durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. 
NRW. S. 490) und der Satzung des Zweckverbandes Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz 
in Lengerich hat die Verbandsversammlung am 28.11.2023 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 Ergebnis- und Finanzplan 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Mu-
sikschule Tecklenburger Land voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit dem 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf 668.600,00 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 706.320,00 € 
 
im Finanzplan mit dem 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 668.600,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 701.320,00 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit 9.500,00 € 
 
festgesetzt. 
 

 
§ 2 

Kreditermächtigung für Investitionen 
 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 

 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf 37.720,00 € festgesetzt. 

 
 

§ 5 
Inanspruchnahme des Eigenkapitals 

 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 

§ 6 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
 

§ 7 
Verbandsumlage 

 
Die Verbandsumlage wird auf 305.000,00 € festgesetzt. Die Aufteilung der Verbandsumlage 
erfolgt gemäß § 10 (2) der Verbandssatzung wie folgt: 
 
Lengerich 200.000,00 € 
Ladbergen 50.000,00 € 
Lienen 25.000,00 € 
Tecklenburg 30.000,00 € 
 
 

§ 8 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NW 
sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall 4.000,00 € nicht überschreiten. 
Darüber hinaus gelten alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen als un-
erheblich, wenn sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen. 
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§ 9 
Wertgrenze nach § 4 KomHVO 

 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf 2.500,00 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je Einzel-
maßnahme) festgesetzt. 
 
 
49525 Lengerich, 13.11.2023 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die nach § 19 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit erforderliche Geneh-
migung (GkG) der in § 6 der Haushaltssatzung festgesetzten Verbandsumlage ist vom Landrat 
des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 22.12.2023 
erteilt worden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und des GkG beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c)  der Zweckverbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich vorher beanstandet 
oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Lengerich, 22.12.2023      Zweckverband Musikschule 

Tecklenburger Land 
mit Sitz in Lengerich  

 gez. Möhrke 
Verbandsvorsteher 

              
         Kreis Steinfurt 02/2024/11 
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12. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes; Az.: 51-14-16-18428 
 
 
Gegen Herrn Wasili Doloh, zuletzt wohnhaft in der Ukraine , ist ein Dokument des Landrates 
des Kreises Steinfurt vom 04.01.2024 (Az.:  51-14-16-18428) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 21.12.2023      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
      

         Kreis Steinfurt 02/2024/12 
 
 
 
 
 

13. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverban-
des Volkshochschule Emsdetten·Greven·Saerbeck für das Haushalts-
jahr 2024 

 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 15 des 
Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 666) und des § 18 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S 
621), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) 
sowie des § 5 der Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Emsdetten/Greven/Saerbeck 
hat die Zweckverbandversammlung mit Beschluss vom 02.12.2021 folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der die für die Erfüllung der Aufgaben des VHS 
Zweckverbandes Emsdetten-Greven-Saerbeck erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
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dem Gesamtbetrag der Erträge (inkl. außerordentliche Erträge) auf  1.803.896 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      1.803.896 EUR 
 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf            1.716.527 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf            1.689.609 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     0 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      15.000 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                0 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                0 EUR 
 
festgesetzt.  

 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf       
 

0 EUR 
 
und 
 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf        
 

0 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 

               100.000 EUR 
festgesetzt. 
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§ 6 

 
Die Verbandsumlage zur Deckung der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen 
wird gem. § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes auf  
               

                                      597.027 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 7 
 

-entfällt- 
 
 

§ 8 
 
Als unerheblich im Sinne des § 83 GO gelten überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen, wenn sie den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen oder auf ge-
setzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen. 
Die Entscheidungsbefugnis über solche unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen wird gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO auf den Direktor der Volks-
hochschule übertragen, soweit die Deckung im Ergebnis- bzw. Finanzplan gewährleistet ist.  
 

§ 9 
 
Die Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen im Finanzplan nach § 4 Abs. 
4 S. 2 KomHVO wird festgelegt: 
für regelmäßige Beschaffungen auf   

       20.000 EUR 
Jahresbedarf. 
 
 

§ 10 
 

Die Aufwendungen des Ergebnisplanes sind mit Ausnahme der bilanziellen Abschreibungen 
gegenseitig deckungsfähig.  
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechendes gilt auch für Mehreinzahlun-
gen zugunsten von Mehrauszahlungen. 
 
Aufgestellt:        Festgestellt: 
Emsdetten, 26.10.2023      Emsdetten, 27.11.2023 
gez. Dr. Kai Lüken   gez. Oliver Kellner 
Leiter der VHS       Verbandsvorsteher   
    
         Kreis Steinfurt 02/2024/13 
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14. Öffentliche Zustellung eines Bescheides; Az.: 124510820 
 
 
Gegen Herrn Merdan Yakubov, zuletzt wohnhaft in 64807 Dieburg, Minnefelder Seestraße 32, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 06.11.2023 (Az: 124510820) ergan-
gen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer G 216, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abge-
holt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 05.01.2024      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
              
         Kreis Steinfurt 02/2024/14 
 
 
 
 
 
 
 

15. Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung einer öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Recke und der Stadt 
Rheine zur Sicherstellung der Wasserrettung bzw. Wasserbergung 
durch die Freiwillige Feuerwehr Rheine auf dem Gebiet Recke 

 
 
Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Recke und der 
Stadt Rheine zur Sicherstellung der Wasserrettung bzw. –bergung durch die Freiwillige Feuer-
wehr Rheine auf dem Gemeindegebiet Recke habe ich mit Verfügung vom 04.01.2024 gemäß 
§ 24 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) geneh-
migt. 
 
Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW öf-
fentlich bekannt gemacht. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am 09.01.2024 in Kraft. 
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Steinfurt, 08.01.2024      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
im Auftrag 
gez. Stüker 

              
         Kreis Steinfurt 02/2024/15 
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16. Öffentliche Bekanntmachung der Ungültigkeitserklärung für einen 
Dienstausweis 

 
 
Der unter der lfd. Nr. 87/18 ausgestellte Dienstausweis für Frau Marita Lüttmann ist abhanden-
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
 
Steinfurt, 08.01.2024      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
              
         Kreis Steinfurt 02/2024/16 
 
 
 


